
   
 

 

     
   
  

 

 

Berlin, der 10. Juni 2026 

 
Sehr geehrte Frau Bundesjustizministerin, 
 

die unterzeichnenden Verbände unterstützen die Ziele der Richtlinie (EU) 2024/825 
(EmpCo-Richtlinie), Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu informieren und 
nachhaltigen Konsum zu fördern. Umso wichtiger ist eine Umsetzung, die Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen berücksichtigt. 

Mit dem Inkrafttreten der neuen Vorgaben am 27. September 2026 droht jedoch das 
Gegenteil erreicht zu werden. 

Nach derzeitiger Rechtslage besteht die Gefahr, dass bereits produzierte, ausgelieferte 
und voll funktionsfähige Waren allein aufgrund neuer Kennzeichnungs- oder 
Informationsanforderungen nicht mehr rechtssicher verkauft werden können. Dies würde 
erhebliche Wertverluste entlang der gesamten Wertschöpfungskette verursachen und 
zugleich zur Vernichtung marktfähiger Produkte führen, obwohl diese weder Sicherheits- 
noch Qualitätsmängel aufweisen. Ein solches Ergebnis widerspräche den Zielen der 
Kreislaufwirtschaft, der Ressourcenschonung und der Abfallvermeidung. 

Auch zeigt der derzeitige Umsetzungsstand der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten – 
Ende April hatten lediglich drei Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales Recht 
überführt, bei sechs weiteren lagen Umsetzungsentwürfe vor –, dass ausreichende 
Übergangsregelungen allein aus dem Grund der gleichen Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt dringend geboten sind.  

Besonders kritisch ist zudem, dass die Europäische Union sich parallel das Ziel gesetzt 
hat, die bürokratischen Belastungen für Unternehmen um 25 Prozent zu reduzieren. 
Dieses Ziel darf nicht durch die praktische Ausgestaltung neuer Regulierungsvorhaben 
konterkariert werden. Nachhaltigkeit und Bürokratieabbau dürfen keine gegensätzlichen 
politischen Zielsetzungen sein. 

Vor diesem Hintergrund ist eine praktikable und rechtssichere Übergangsregelung 
erforderlich. 






